
 

 
Einladung zur  

außerordentlichen 
Jahreshauptversammlung 

 
Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden! 
 
Das Registergericht hat unsere Satzungsänderung wegen eines Formfehlers für nichtig erklärt. Daher müssen wir 
eine erneute Hauptversammlung abhalten und (fast) alles noch einmal neu beschließen. 

Daher lade ich zur außerordentlichen Jahreshauptversammlung der JKG Norden e.V. am 

Mittwoch, 08.05.2024, Beginn 19:30 Uhr 
im Dojo. Gartenstraße 1, 26506 Norden 

hiermit herzlich ein. 
 

Tagesordnung 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Stimmberechtigten 
3. Vorlesen und Genehmigung des Protokolls der letzten JHV 
4. Satzungsänderung – s. Anlage 
5. Neuwahlen 

5.1 – 2. Vorsitzende/r 
5.2 – Kassenwart/-in 
5.3 – Jugendleiter/-in 
5.4 – Frauenwartin 
5.5 – Sportwart/-in 
5.6 – Schriftführer/-in und Pressewart/-in 
5.7 – Vorstandsmitglied für besondere Aufgaben 
5.8 – zwei Kassenprüfer/-innen 

6. Anträge 
7. Sonstiges 

Anträge zur Tagesordnung sind spätestens sieben Tage vor der Mitgliederversammlung beim 
Vereinsvorsitzenden schriftlich einzureichen. 

 
Herzliche Grüße 

 
Axel Friederich 
-Vorsitzender- 

  

Judo-Kampfgemeinschaft 
 



Außerordentliche Jahreshauptversammlung der  
Judo-Kampfgemeinschaft Norden e.V. 

 
Antrag auf Änderung der Satzung 
Es werden folgende Satzungsänderungen beantragt: 

Auf der außerordentlichen Jahreshauptversammlung möge die Satzung in den §§ 15 und 17 wie folgt geändert 
werden: 

§ 15 - Geschäftsführender Vereinsvorstand bisher: 
Der geschäftsführende Vereinsvorstand setzt sich zusammen aus: 
1. Vorsitzende/r 
2. Schatzmeister/-in zugleich stellvertretende/r Vorsitzende/r 
3. Jugendreferent-in 
4. Frauenreferent/in 
5. Sportreferent-in 
6. Schriftführer/-in und Pressereferent/in 
7. auf Vorschlag des Vorsitzenden kann ein mit besonderen Aufgaben betrautes Mitglied in den 

geschäftsführenden oder erweiterten Vorstand aufgenommen werden, wenn die Belange des Vereins 
dieses erfordern. Diese Vorstandsmitglieder bedürfen ebenfalls der Bestätigung durch die 
Mitgliederversammlung. 

neu; 
Der geschäftsführende Vereinsvorstand setzt sich zusammen aus: 
1. Vorsitzende/r 
2. stellvertretende/r Vorsitzende/r 
3. Schatzmeister/-in 
4. Jugendreferent/-in 
5. Frauenreferent/-in 
6. Sportreferent/-in 
7. Schriftführer/-in und Pressereferent-in 
8. auf Vorschlag des Vorsitzenden kann ein mit besonderen Aufgaben betrautes Mitglied in den 

geschäftsführenden oder erweiterten Vorstand aufgenommen werden, wenn die Belange des Vereins 
dieses erfordern. Diese Vorstandsmitglieder bedürfen ebenfalls der Bestätigung durch die 
Mitgliederversammlung. 

§ 17 - Pflichten und Rechte des Vorstandes 
b) Aufgaben der einzelnen Mitglieder des Vorstandes möge wie folgt geändert werden: 

bisher: 
Der/die Vorsitzende 
o vertritt den Verein nach innen und außen, regelt das Verhältnis der Mitglieder untereinander und zum 

Verein, beruft und leitet die Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen und hat die Aufsicht über 
die gesamte Geschäftsführung des Vorstandes und aller Organe. 

o bearbeitet sämtliche fachlichen und überfachlichen Sportangelegenheiten und sorgt für ein gutes 
Einvernehmen zwischen den Fachabteilungen. 

o unterzeichnet die genehmigten Sitzungsprotokolle von Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen 
sowie alle wichtigen und verbindlichen Schriftstücke, 

o wird in allen bezeichneten Angelegenheiten von dem/der Schatzmeister(in) / stellvertretende(n) 
Vorsitzende(n) vertreten. 

neu: 
Der/die Vorsitzende 
o vertritt den Verein nach innen und außen, regelt das Verhältnis der Mitglieder untereinander und zum 

Verein, beruft und leitet die Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen und hat die Aufsicht über 
die gesamte Geschäftsführung des Vorstandes und aller Organe. 

o bearbeitet sämtliche fachlichen und überfachlichen Sportangelegenheiten und sorgt für ein gutes 
Einvernehmen zwischen den Fachabteilungen. 

o unterzeichnet die genehmigten Sitzungsprotokolle von Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen 
sowie alle wichtigen und verbindlichen Schriftstücke. 

Der/die stellvertretende Vorsitzende vertritt den/die Vorsitzende(n) in allen bei ihm/ihr bezeichneten 
Angelegenheiten 


